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Änderung Abwasserge-
bühren ab dem 

01.01.2026 

Am 12.11.2025 fand die 5. Ver-
bandsversammlung des AZV 
„Oberes Zschopau- und Sehma-
tal“ statt. Einer der wesentlichsten 
Tagesordnungspunkte war die 
Vorstellung der durchgeführten 
Nachkalkulation 2023-2024 sowie 
der Vorauskalkulation 2026-2027, 
einschließlich deren Bestätigung 
durch die Verbandsmitglieder. 

Aufgrund des weiter fortschreiten-
den Bevölkerungsrückgangs so-
wie den feststellbaren Kostener-
höhungen in allen Bereichen (u.a. 
Energie, Klärschlammverwertung, 
Chemikalien) war eine Erhöhung 
der Gebührensätze nicht zu ver-
meiden. Die Abwassergebühr 
(Mengengebühr) für eine Einlei-
tung einschl. Reinigung durch 
eine Kläranlage ändert sich von 
bisher 3,22 €/m³ auf neu 3,39 
€/m³. Für einen Zweipersonen-
haushalt mit einer durchschnittli-
chen Abwassermenge von 60 
m³/a ergibt sich dadurch ein jährli-
cher Mehraufwand von 10,20 € 
bzw. ein monatlicher Mehrauf-
wand von 0,85 €. 

Eine Anpassung der bis dato gel-
tenden Grundgebühren war nicht 
erforderlich. 

Die ermittelten neuen Gebühren-
sätze wurden mit Beschluss 
VV/11/2025 von der Verbandsver-
sammlung bestätigt. Ebenfalls er-
folgte die Beschlussfassung über 
die Änderung/ Neufassung der 
Abwassersatzung, in denen die 
ab 2026 gültigen Gebührensätze 
eingepflegt sind. 

Mit den vorgenommenen Be-
schlussfassungen wurden die Vo-
raussetzungen geschaffen, die 
Pflichtaufgabe der kommunalen 
Abwasserentsorgung auch in den 
kommenden Jahren stabil und er-
folgreich fortzusetzen. 
 
Folgende neue Gebührensätze 
sind ab dem 01.01.2026 bis 
31.12.2027 gültig: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMTSBLATT 
für den 

Abwasserzweckverband  
„Oberes Zschopau- und Sehmatal“  
 
Amtliche und aktuelle Informationen 

Inhalt 
 
Seite 1 
 
Information zu Abwas-
sergebühren ab 
01.01.2026 
 
Seite 2 bis 4 
 
Ergebnisse Jahresab-
schlussprüfung 2024 

 

Art Verbrauchsgebühr   Grundgebühr 

Zentrale Entsorgung 3,39 €/m³  
9,00 €/WE x 
Monat 

Zentrale Entsorgung 
mit Anschlussbeitrag 

3,18 €/m³ 
9,00 €/WE x 
Monat 

Kanalbenutzung 1,56 €/m³ 
3,00 €/WE x 
Monat 

Abwasser aus 
abflusslosen 
Sammelgruben 

24,69 €/m³ - 

Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen 

39,89 €/m³ - 

 WE = Wohnungseinheit 

http://www.azv-ozst.de/
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Ergebnisse der Jahres-

abschlussprüfung und 

Beschluss über die Fest-

stellung des Jahresab-

schlusses 2024 
 

I. 
Die Verbandsversammlung des Ab-

wasserzweckverbandes „Oberes 

Zschopau- und Sehmatal“ hat in ihrer 

Sitzung vom 24. September 2025 fol-

genden Beschluss (VV/06/2025) ge-

fasst: 

 

Auf Grundlage 

 

• des Berichtes über die Prü-

fung des Jahresabschlusses 

2024 der Donat WP GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Donat, Dresden vom 

11.09.2025 

• des Berichtes zur örtlichen 

Prüfung des Wirtschaftsjah-

res 2024 der Donat WP 

GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Donat, Dresden 

vom 11.09.2025 

 

wird nach §34 Abs. 1 Sächs. Eigen-

betriebsverordnung hiermit der Jah-

resabschluss 2024 festgestellt. 

 

Einzelangaben 

 

1. Feststellung des Jahresabschluss 

2024 

1.1 Bilanzsumme    

133.350.207,47 € 

 

1.1.1 davon entfallen auf der Aktiv-

seite auf 

das Anlagevermögen  

126.311.392,77 € 

das Umlaufvermögen 

7.008.277,48 € 

Rechnungsabgrenzungsposten 

30.537,22 € 

 

1.1.2 davon entfallen auf der Passiv-

seite auf 

das Eigenkapital 

31.590.198,43 € 

die Sonderposten (incl. Ertragszu-

schüsse) 

69.528.766,88 € 

die Rückstellungen 

2.623.428,73 € 

die Verbindlichkeiten 

29.607.801,83 € 

Rechnungsabgrenzungsposten 

11,60 € 

 

1.2 Jahresgewinn 

1.618.393,92 € 

1.2.1 Summe der Erträge 

12.506.054,84 € 

1.2.2 Summe der Aufwendungen 

10.887.660,92 € 

 

2. Verwendung des Jahresgewinns 

 

Der ausgewiesene Jahresgewinn ist 

auf neue Rechnung vorzutragen. 

 

Der Beschluss über die Feststellung 

des Jahresabschlusses einschließlich 

Verwendung des Jahresgewinns so-

wie Prüfungsvermerk des Abschluss-

prüfers ist nach § 34 Abs. 2 Sächs. Ei-

genbetriebsverordnung ortsüblich be-

kannt zu geben, und der Jahresab-

schluss sowie der Lagebericht an sie-

ben Arbeitstagen öffentlich auszule-

gen.  

 

Der Jahresabschluss 2024 und der La-

gebericht wurde in der Zeit vom  

 

29.09.2025 bis 10.10.2025 

 

auf der Website des Abwasserzweck-

verbandes „Oberes Zschopau- und 

Sehmatal“ Talstraße 55 in 09488 

Thermalbad Wiesenbad OT 

Schönfeld veröffentlicht. 

 

II. 
Dem Abwasserzweckverband „Obe-

res Zschopau- und Sehmatal“ wurde 

von der Donat WP GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Donat, 

Dresden vom 11.09.2025 der unein-

geschränkte Bestätigungsvermerk 

mit folgendem Wortlaut erteilt: 

 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK 

DES UNABHÄNGIGEN  

ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Abwasserzweckverband 

„Oberes Zschopau- und Sehmatal“, 

Thermalbad Wiesenbad OT 

Schönfeld 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des 

Abwasserzweckverband "Oberes 

Zschopau- und Sehmatal", Thermal-

bad Wiesenbad OT Schönfeld, – be-

stehend aus der Bilanz zum 31. De-

zember 2024 und der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Wirtschafts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. De-

zember 2024 sowie dem Anhang, ein-

schließlich der Darstellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden 

– geprüft. Darüber hinaus haben wir 

den Lagebericht der Abwasserzweck-

verband "Oberes Zschopau- und 

Sehmatal", Thermalbad Wiesenbad 

OT Schönfeld, für das Wirtschafts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. De-

zember 2024 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund 

der bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresab-

schluss in allen wesentlichen Be-

langen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und ver-

mittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage des Zweckverbandes 

zum 31. Dezember 2024 sowie 

seiner Ertragslage für das Wirt-

schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2024 und 

 

• vermittelt der beigefügte Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage des Zweckver-

bandes. In allen wesentlichen Be-

langen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den Vorschrif-

ten der Sächsischen Eigenbe-

triebsverordnung und den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften 

und stellt die Chancen und 
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Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend dar.  

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB er-

klären wir, dass unsere Prüfung zu 

keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB 

und § 32 Sächsischen Eigenbetriebs-

verordnung unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-

antwortung des Abschlussprüfers für 

die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts“ unseres Bestä-

tigungsvermerks weitergehend be-

schrieben. Wir sind von dem Unter-

nehmen unabhängig in Übereinstim-

mung mit den deutschen handels-

rechtlichen und berufsrechtlichen 

Vorschriften und haben unsere sons-

tigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anfor-

derungen erfüllt. Wir sind der Auffas-

sung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für un-

sere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht zu die-

nen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Ver-

treter und des Verwaltungsrates für 

den Jahresabschluss und den Lage-

bericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind ver-

antwortlich für die Aufstellung des 

Jahresabschlusses, der den Vorschrif-

ten der Sächsischen Eigenbetriebs-

verordnung und den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden han-

delsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, 

und dafür, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Zweckverbandes ver-

mittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die inter-

nen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grunds-

ätzen ordnungsmäßiger Buchführung 

als notwendig bestimmt haben, um 

die Aufstellung eines Jahresabschlus-

ses zu ermöglichen, der frei von we-

sentlichen falschen Darstellungen 

aufgrund von dolosen Handlungen 

(d.h. Manipulationen der Rechnungs-

legung und Vermögensschädigun-

gen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresab-

schlusses sind die gesetzlichen Ver-

treter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit des Zweckverbandes zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 

die Verantwortung, Sachverhalte in 

Zusammenhang mit der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit, sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hin-

aus sind sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche 

oder rechtliche Gegebenheiten entge-

genstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die Aufstel-

lung des Lageberichts, der insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Zweckverbandes vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit 

dem Jahresabschluss in Einklang 

steht, den Vorschriften der Sächsi-

schen Eigenbetriebsverordnung und 

den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die Vorkehrungen 

und Maßnahmen (Systeme), die sie 

als notwendig erachtet haben, um die 

Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwen-

denden Vorschriften der Sächsischen 

Eigenbetriebsverordnung und deut-

schen gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und um ausreichende 

geeignete Nachweise für die Aussa-

gen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen. 

Der Verwaltungsrat ist verantwort-

lich für die Überwachung des Rech-

nungslegungsprozesses des Zweck-

verbandes zur Aufstellung des Jah-

resabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers 

für die Prüfung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 

Sicherheit darüber zu erlangen, ob 

der Jahresabschluss als Ganzes frei 

von wesentlichen falschen Darstel-

lungen aufgrund von dolosen Hand-

lungen oder Irrtümern ist, und ob der 

Lagebericht insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage des Zweckver-

bandes vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahres-

abschluss sowie mit den bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen in 

Einklang steht, den Vorschriften der 

Sächsischen Eigenbetriebsverord-

nung und den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt, sowie 

einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht 

beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 

Maß an Sicherheit, aber keine Garan-

tie dafür, dass eine in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prü-

fung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus dolosen Hand-

lungen oder Irrtümern resultieren und 

werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage die-

ses Jahresabschlusses und Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten be-

einflussen. 
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Während der Prüfung üben wir 

pflichtgemäßes Ermessen aus und be-

wahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir 

die Risiken wesentlicher falscher 

Darstellungen im Jahresabschluss 

und im Lagebericht aufgrund von 

dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern, planen und führen Prü-

fungshandlungen als Reaktion auf 

diese Risiken durch sowie erlan-

gen Prüfungsnachweise, die aus-

reichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsur-

teile zu dienen. Das Risiko, dass 

eine aus dolosen Handlungen re-

sultierende wesentliche falsche 

Darstellung nicht aufgedeckt 

wird, ist höher als das Risiko, dass 

eine aus Irrtümern resultierende 

wesentliche falsche Darstellung 

nicht aufgedeckt wird, da dolose 

Handlungen kollusives Zusam-

menwirken, Fälschungen, beab-

sichtigte Unvollständigkeiten, ir-

reführende Darstellungen bzw. 

das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von 

den für die Prüfung des Jahresab-

schlusses relevanten internen 

Kontrollen und den für die Prü-

fung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, 

um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den Umständen an-

gemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit der internen Kon-

trollen des Zweckverbandes bzw. 

dieser Vorkehrungen und Maß-

nahmen abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessen-

heit der von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Ver-

tretbarkeit der von den gesetzli-

chen Vertretern dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusam-

menhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen 

über die Angemessenheit des von 

den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf 

der Grundlage der erlangten Prü-

fungsnachweise, ob eine wesentli-

che Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame 

Zweifel an der Fähigkeit des 

Zweckverbandes zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit auf-

werfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine we-

sentliche Unsicherheit besteht, 

sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehöri-

gen Angaben im Jahresabschluss 

und im Lagebericht aufmerksam 

zu machen oder, falls diese Anga-

ben unangemessen sind, unser je-

weiliges Prüfungsurteil zu modifi-

zieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der 

bis zum Datum unseres Bestäti-

gungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Er-

eignisse oder Gegebenheiten kön-

nen jedoch dazu führen, dass der 

Zweckverband seine Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortfüh-

ren kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Auf-

bau und Inhalt des Jahresabschlus-

ses insgesamt einschließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresab-

schluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage des Zweckver-

bandes vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des 

Lageberichts mit dem Jahresab-

schluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte 

Bild von der Lage des Zweckver-

bandes. 

• führen wir Prüfungshandlungen 

zu den von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten zukunftsori-

entierten Angaben im Lagebericht 

durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise 

vollziehen wir dabei insbesondere 

die den zukunftsorientierten An-

gaben von den gesetzlichen Ver-

tretern zugrunde gelegten bedeut-

samen Annahmen nach und beur-

teilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben 

aus diesen Annahmen. Ein eigen-

ständiges Prüfungsurteil zu den 

zukunftsorientierten Angaben so-

wie zu den zugrunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es 

besteht ein erhebliches unver-

meidbares Risiko, dass künftige 

Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben ab-

weichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwa-

chung Verantwortlichen unter ande-

rem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie be-

deutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger bedeutsamer 

Mängel in internen Kontrollen, die 

wir während unserer Prüfung feststel-

len. 

 

Dresden, den 11. September 2025 
 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

DONAT WP GmbH 

gez. Donat  

Wirtschaftsprüfer“ 
 

III. 
Die Verbandsversammlung des Ab-

wasserzweckverbandes „Oberes 

Zschopau- und Sehmatal“ fasste in 

ihrer Sitzung vom 24. September 

2025 weiterhin folgenden Beschluss 

(VV/7/2025): 

 

Auf Grundlage des 

• Berichtes über die Prüfung 

des Jahresabschlusses 2024 

der Donat WP GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft 

Donat, Dresden vom 

11.09.2025 und des 

• Berichtes zur örtlichen Prü-

fung des Wirtschaftsjahres 

2024 der Donat WP GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Donat, Dresden vom 

11.09.2025 
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• des mit Beschlussfassung 

VV/6/2025 festgestellten 

Jahresabschlusses 2024  

 

wird nach § 34 Absatz 1 der Sächsi-

schen Eigenbetriebsverordnung der 

Verbandsvorsitzende für das Wirt-

schaftsjahr 2024 entlastet. 

 

Thermalbad Wiesenbad/ OT 

Schönfeld, 24.09.2025 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martin 

Verbandsvorsitzender 
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